
Die Beratung in der BISSist:
·kostenlos

·vertraulich

·unabhängig

Wir beraten telefonisch und persönlich, auf 
Wunsch gernauch anonym.

Für FrauenundMännerab18 Jahren,die von 
häuslicherGewalt bedroht oder betroffen sind.

Gewalt ist eine 
Verletzung anKörper 
und Seele!

Die Beratungsstellewird gefördert von:

LandNiedersachsen 

Landkreis Holzminden 

Stadt Holzminden

UnsereAngebote:

·wir beraten und unterstützen Sie in der aktuellen 
Krise

·wir hören Ihnenzu

·wir informierenSieüber IhreRechteund 
Handlungsmöglichkeiten

·wir unterstützen Siebei derAntragstellung von 
Schutzanordnungen

·wir erarbeitenmit Ihneneine individuelle
Sicherheitsplanung

·wir informieren überweiterführende
Beratungsangebote,auch für IhreKinder

·wir erarbeitenmit Ihnenneue
Lebensperspektiven

Gewalt ist, wenn er/sie Sie…

·beleidigt, erniedrigt, demütigt

·bedroht

·einsperrtund überwacht

·kontrolliert und von IhrenFreunden 

und Angehörigen fernhält

·schlägt, schubst, tritt, würgt

·verfolgt, bedrängt, belästigt

·erpresst und droht sich umzubringen, 

wenn Sieweggehenmöchten

·zumSexzwingt,sexuell belästigt

·und vielesmehr…

Gewalt macht einsam. 
Allein ist esschwer, die 
Situation zu bewältigen.

Holen Sie sich deshalb Hilfe 
und Unterstützung!

„Jeder hat ein Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit.“ (Art.2 Abs. 2 GG)



Sprechzeiten:

Montag, Dienstag,Donnerstag und Freitag
10.00– 12.00Uhr

Dienstagvon 14.00– 15.30Uhr 
undnachVereinbarung

Silke Clerc

B.A. Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin

Niedere Str.23
37603Holzminden

Telefon 05531– 949298
Fax05531– 949358

BISS@vfs-holenberg.de

Häusliche Gewalt
Individuelle Beratung und Hilfe

Gewaltschutzgesetz
Anträgenach demGewaltschutzgesetzkönnen 
beim Familiengericht gestellt werden. Hierdurch 
ergeben sich Möglichkeiten,Sievorweiterer 
Gewalt zu schützen:

Wohnungszuweisung
DasGericht kanndenTäterwegweisen und Ihnen 
die gemeinsameWohnung für max.6 Monate 
zusprechen, auch wenn IhrPartner oder Ehemann 
der Eigentümer oder Mieter ist.

Kontakt- und Annäherungs-
verbot
DasGericht kanndemTäter/derTäterin unter 
anderemverbieten:

·dieWohnung zu betreten

·sich Ihnenoder derWohnung bis auf eine 
bestimmte Entfernung zu nähern

·bestimmt Orte aufzusuchen, an denen Sie oder 
Ihre Kinder sich regelmäßig aufhalten,z.B. an 
IhremArbeitsplatz, Schuleoder Kindergarten

·Kontakt zu Ihnen aufzunehmen, z.B. über 
Anrufe, Briefe, E-Mail usw.

BISS
Beratungs- und Interventionsstelle 

bei häuslicher Gewalt

SCAN me!

INFO auch gerne auf unserer        
Homepage www.vfs-holenberg.de


